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Thurgau Samstag, 28. März 2026

Schweizerinnen und Schweizer spre-
chen ungern über ihren Lohn. Für Per-
sonen in öffentlichen Ämtern, wie Ge-
meinde- und Stadtpräsidentinnen und
-präsidenten, ist diese Zurückhaltung
nur bedingt möglich: Im Kanton Thur-
gau verpflichtet das Öffentlichkeitsge-
setz zu Transparenz.

Zwischen Januar und Februar hat
diese Zeitung bei den 80 Thurgauer
Gemeinden nach den Löhnen der Ge-
meindevorstehenden gefragt, denn
diese werden bekanntlich mit öffentli-
chen Geldern finanziert. Die Gemein-
den Sommeri, Hohentannen, Bürglen,
Wilen und Kemmental gaben keine
Auskunft. Lukas Hoffmann, Gemein-
depräsident von Hohentannen, beruft
sich dabei auf den Persönlichkeits-
schutz. Die Gemeinde Weinfelden ge-
währte ausschliesslich vor Ort Einsicht
in die Daten.

Aus den Angaben der Gemeinden
ergibt sich ein Medianlohn von
115’200 Franken. Das ist jener Wert,
der genau in der Mitte liegt, wenn die
Löhne der Grösse nach geordnet sind.
Der Lohn des Gemeindepräsidenten
von Felben-Wellhausen entspricht
dem Median. Ralph Ott übt das Amt
in einem 80-Prozent-Pensum aus.
Den geringsten Lohn für das Präsi-
dialamt verzeichnet die Gemeinde
Dozwil: Bruno Germann verdient im
40-Prozent-Pensum 16’000 Fran-
ken. Er ist bereits seit 1999 im Amt,
was die längste Amtsdauer unter den
Thurgauer Gemeindevorstehenden
darstellt. In seiner Rückmeldung
weist Germann darauf hin, dass es
sich um ein Ehrenamt handelt. Den
höchsten Lohn bezieht der Kreuzlin-
ger Stadtpräsident Thomas Nieder-
berger: Er erhält 238’356 Franken.

Tendenz: Lohn steigt mit Grösse der
Gemeinde
Im Besoldungsreglement wird defi-
niert, wer den Basislohn festlegt –
grundsätzlich ist dies der Gemeinde-
respektive Stadtrat – und woran er sich
dabei orientiert. Dazu zählen Ausbil-
dung, Berufserfahrung und Fachkennt-
nisse, aber auch die Bedingungen auf
dem Arbeitsmarkt.

Ein Vergleich der erhobenen Daten
zeigt die Tendenz, dass der Lohn der
Präsidentinnen und Präsidenten mit
zunehmender Einwohnerzahl steigt.
Ein Grund dafür kann die Anzahl der
Mitarbeitenden in der Verwaltung sein,
die tendenziell mit der Grösse der Ge-
meinde wächst. Denn eine Kernaufga-
be des Präsidialamts liegt in der Füh-
rung der Gemeindeverwaltung.

Wie aus der Anfrage hervorgeht,
entsteht ein grosser Aufwand für res-
sortspezifische Aufgaben; häufig sind
die Gemeinden in ein Ressortsystem
aufgeteilt.Weiter nennenvieleAmtsin-
habendedieLeitungdesGemeinderats
und der Gemeindeversammlung als
zentrale Aufgaben. Ebenfalls oft ge-
nannt wird die Interessenvertretung
der Gemeinde nach aussen, unter an-

derem in regionalen oder kantonalen
Gremien.

So können Löhne vergleichbar sein
Zunächst hat diese Zeitung nur nach
dem Pensum und dem Bruttojahres-
lohn gefragt. Einige Gemeinden wie-
sen darauf hin, dass zum Vergleich
der Löhne weitere Angaben notwen-
dig seien. In einer zweiten Anfrage
wurde deshalb nach den Regelungen
zur Spesenentschädigung, zu den Sit-
zungsgeldern sowie zu den Neben-
mandaten gefragt. Diese Liste ist
nicht abschliessend; berücksichtigt
wurden jene Faktoren, die am häu-
figsten genannt wurden.

Spesenentschädigung
Einige Amtsinhabende erhalten Pau-
schalspesen. Diese können entweder
separat auf dem Lohnausweis ausge-
wiesenoder imLohn inkludiert sein. In
anderen Gemeinden erfolgt die Spe-
senentschädigung nach Aufwand.

Was gegen einenEinbezug der Spe-
sen spricht, ist ebendiese unterschied-
liche Handhabung in den einzelnen
Gemeinden, die einen Vergleich er-
schwert. Wenn nach den tatsächlichen
Ausgaben abgerechnetwird, handelt es
sich um Rückerstattungen für berufs-
bedingte Aufwände, nicht um einen
Lohnbestandteil.

Die Spesen in den Vergleich einzu-
beziehen, kann sinnvoll sein. Hohe
Pauschalen können mehr verfügbares
Einkommen bedeuten, wenn sie nicht
vollständig ausgeschöpft werden. Pau-
schalspesenmüssen im Thurgau in der

Steuererklärung deklariert werden.
Wie der Kanton in der Information zur
Steuerpraxis schreibt, sind diese
grundsätzlich als steuerbares Einkom-
men zu betrachten. Die tatsächlichen
Auslagen müssen ausgewiesen wer-
den.

Sitzungsgelder
Sitzungsgelder entschädigen den Zeit-
aufwand für Vorbereitung, Teilnahme
und Nachbereitung von Sitzungen.
Auch in diesem Fall sind sie teilweise
imLohn einberechnet oder separat auf
dem Lohnausweis ausgewiesen. Einige
Präsidentinnen und Präsidenten bezie-
hen keine Sitzungsgelder, andere erklä-
ren, sie erhalten Gelder für Sitzungen
ausserhalb des Pensums. Eine einheit-
liche Regel gibt es jedoch nicht.

69derAmtsinhabendenhaben auf die-
se Frage geantwortet. Etwas mehr als
die Hälfte davon erhält zusätzlich zu
ihrem Lohn Sitzungsgelder.

Nebenmandate und Entschädigung
Manche Gemeindevorstehende üben
Nebenmandate aus, für die sie eine
Entschädigung erhalten. In einigen
Gemeinden fliesst diese vollumfäng-
lich zurück in die Gemeindekasse,
weil das Mandat als Teil des Amts
gilt undmit Ressourcen derGemeinde
ausgeübt wird. Andere behalten die
Entschädigung persönlich, etwa
wenn der Aufwand ausserhalb des
Pensums fürs Präsidium erfolgt. In
wieder anderen Gemeinden wird die
Entschädigung nur teilweise abge-
geben.

Lisa Grauso

66 Amtsinhabende haben die Frage zu
den Nebenmandaten beantwortet: 41
davon üben eines aus, bei 33 fliesst die
Entschädigungvollumfänglichoder zu-
mindest teilweise zurück in die Ge-
meindekasse.

Kosten pro Einwohnende
Die Kosten pro Einwohner zu berech-
nen, ist eine gängige Methode, um die
Löhne der Präsidentinnen und Präsi-
denten zwischen Gemeinden zu ver-
gleichen. Dabei wird die Verwaltungs-
grösse insgesamt nicht beachtet, die
tendenziellmitderGrössederGemein-
de steigt und deren Mitarbeitende
ebenfalls durch Steuergelder bezahlt
werden. Die Daten zeigen eine Ten-
denz, dass die Kosten pro Kopf mit der
Anzahl Einwohner sinken.

Müssen Gemeinde- und Stadtpräsi-
dentinnen ihre Löhne offenlegen?
Martin Stoll: Aus demokratischer Sicht
ist dieFrageklar:DieLöhnemüssenöf-
fentlich sein. Wer vom Stimmvolk ge-
wählt wird und sein Einkommen aus
Steuergeldern bezieht, steht in einem
besonderen Rechenschaftsverhältnis
gegenüber derÖffentlichkeit. Transpa-
renzüberEntschädigungengehört des-
halb zum Wesen eines öffentlichen
Amts.

Gibt es dafür eine rechtliche Grund-
lage?
Diese Haltung wird von der Rechtspre-
chung gestützt. Das Verwaltungsge-
richt des Kantons St.Gallen entschied
2015, dass der Schulpräsident von
St.Margrethen seinen Lohn offenlegen
muss. Das Gericht argumentierte, ein
Behördenmitglied in einer öffentlichen
Führungsfunktion werde aus Steuer-
geldern bezahlt, weshalb ein erhebli-
ches öffentliches Interesse anderHöhe
derEntschädigungbestehe.Geradevor
politischen Entscheidungen – etwa
einer Abstimmung über eine Pensum-

Lohn und Öffentlichkeitsgesetz

erhöhung – müssten sich Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger ein Bild ma-
chen und Vergleiche anstellen können.
Transparenz diene letztlich auch dem
Vertrauen in staatliche Institutionen.

Wann überwiegt das öffentliche
Interesse gegenüber dem Persön-
lichkeitsschutz?
Die Grenze zwischen öffentlichem In-
teresse und Persönlichkeitsschutz ver-
läuft entlang der Funktion. Bei gewähl-
tenAmtsträgernmit politischerVerant-

wortung überwiegt in der Regel das
Transparenzinteresse. Anders ist es bei
gewöhnlichen Verwaltungsangestell-
ten, deren individuelle Löhne eher zur
Privatsphäre gehören.

In welchen Kantonen gehen die Be-
hörden am transparentestenmit
amtlichen Informationen um und
wo steht der Thurgau im Vergleich?
Ein gesamtschweizerisches Transpa-
renz-Ranking ist schwierig, weil die
Praxis stark variiert. Einige Kantone
haben eine vergleichsweise offene Ver-
waltungskultur entwickelt, während
andere den Wechsel vom Geheimhal-
tungs- zumÖffentlichkeitsprinzip noch
nicht vollständig vollzogen haben. Der
Kanton Thurgau gehört eher zur zwei-
ten Kategorie: Das Öffentlichkeitsge-
setz ist relativ jung, und gerade von Sei-
ten der Gemeinden gab es bei seiner
Einführung erheblichenWiderstand.

Wo sehen Sie den grössten Hand-
lungsbedarf?
Dieser liegt heute weniger bei den Ge-
setzen als bei ihrer Anwendung. Prob-

lematisch wird es dort, wo Behörden
ohne überzeugende Gründe Informa-
tionen zurückhalten und Gesuchstel-
lende faktisch auf den Rechtsweg
verweisen. Transparenz darf nicht zur
Ressourcenfrage werden. Wenn Ver-
waltungen mit Steuergeldern lang-
wierige Verfahren führen, um Informa-
tionen geheim zu halten, widerspricht
das dem Geist des Öffentlichkeits-
prinzips.

Weigert sich eine Behörde trotz Öf-
fentlichkeitsgesetz, angefragte
Daten offenzulegen, besteht die
Möglichkeit, ein Schlichtungsver-
fahren zu beantragen. Da wird ver-
sucht, eine gemeinsame Lösung zu
finden.Wie viel bringt das?
Das Instrument der Schlichtung hat
Grenzen. Es wäre wünschenswert,
wenn Schlichtungsstellen gegenüber
Verwaltungen, die sich klar entgegen
der Rechtspraxis verhalten, stärkere
Kompetenzen hätten. Denn wenn
Empfehlungen schlicht ignoriert wer-
den, verliert das Öffentlichkeitsgesetz
anWirkung. (lgr)

Sie haben sich dazu entschieden,
Ihren Lohnnicht zu veröffentlichen.
Warum?
Kilian Germann: Mit meiner Entschei-
dungmöchte ichdie Steuerzahlerinnen
und Steuerzahler schützen. Ich bin
überzeugt, dass Lohntransparenz Ver-
gleiche zwischen den Präsidien be-
günstigt und letztlich zu einer Anglei-
chung tieferer Gehälter nach oben
führt. Das erhöht wiederum den
Steuerfuss. Und das alles nur, um die
Neugier zu befriedigen.Diese kannmit
demÖffentlichkeitsgesetz eine rechtli-
che Grundlage haben, gut finde ich sie
dennoch nicht.

Ist Ihre Entscheidung, den Lohn
nicht zu veröffentlichen, auchdurch
private Gründe beeinflusst?
Ja. Es ist schon schräg, dass ich als Ein-
ziger unter meinen Freunden plötzlich
offenlegen müsste, wie viel ich verdie-
ne.AberdiesesprivateArgument reicht
wohl nicht, ummich als Gemeindeprä-
sident gegen eine Veröffentlichung der
Daten zu stellen.

Gegen Lohntransparenz

Bereits im Jahr 2023 hat diese Zei-
tung die Löhne der Präsidentinnen
und Präsidenten publiziert. Hat sich
Ihr Blick auf den eigenen Lohn da-
durch verändert?
Ich habe meinen Lohn schon damals
nicht preisgegeben. Ich habe dann aber
geschaut, ob die Präsidien von Ge-
meindenvergleichbarerGrösseähnlich
entschädigt werden. Das hatmir bestä-
tigt, dass mein Lohn in einem ange-
messenen Rahmen liegt. (lgr)

Wieso haben Sie Ihren Lohn offen-
gelegt?
Thomas Niederberger: Die Bevölkerung
hat ein Anrecht darauf, die Entschädi-
gung der Exekutive zu erfahren. Denn
als Träger eines öffentlichen Amts bin
ich gegen aussen eine gläserne, also
transparente Person.

Sie sind also für Lohntransparenz?
Ich bin noch einer der alten Garde. In
der Schweiz spricht man traditionell
nicht über den Lohn. Jetzt kommt eine
Generation, die viel offener damit um-
geht und bei der Lohntransparenz
einen höheren Stellenwert hat. Auch
ich finde, dass Transparenz ein wichti-
ges Thema ist und Vorteile hat. Aller-
dings sehe ich keinen Mehrwert darin,
die Löhne der Gemeinde- und Stadt-
präsidentinnen und -präsidenten alle
paar Jahre zu veröffentlichen.

Sie sind Präsident des Verbands
Thurgauer Gemeinden (VTG). Ha-
ben Sie das Thema imVorstand be-
sprochen?
ImVorstand vertreten wir klar dieMei-
nung, dass die Löhne dem Öffentlich-
keitsgesetz unterliegen und wir diese
demgemäss offenlegen müssen. Wir
haben im Report eine entsprechende
Empfehlung abgegeben. Die Entschei-

Für Lohntransparenz

dung liegt jedoch letztlich bei den ein-
zelnen Gemeinden.

Wie begründen Sie die Löhne von
Gemeinde- und Stadtvorstehenden?
Als Stadt- oder Gemeindepräsident
führtman ingewisserWeise einkleines
Unternehmen. In Kreuzlingen besteht
die Verwaltung aus 300 Mitarbeiten-
den, für die ich die Verantwortung tra-
ge. Zudem trage ich Verantwortung
gegenüber der Bevölkerung. Als Stadt-
präsident bin ich immerzu der Öffent-
lichkeit ausgesetzt. Daher ist der Job an
lange, unregelmässige Arbeitszeiten
gebunden.DieseFaktorenundderpoli-
tische Druck werden mit der Besol-
dung abgegolten. (lgr)

Seit Juni 2022 ist im Thurgau das
Öffentlichkeitsgesetz in Kraft.

Illustration: TomWerner

Martin Stoll, Präsident «Öffentlichkeits-
gesetz.ch». Bild: Raphael Moser

Gemeinde Präsident/in Bruttolohn Pensum 100%-Lohn Einwohner Lohn/EW Spesen*

Kreuzlingen Thomas Niederberger 238 356 100 238 356 23 359 10.20 8 300

Frauenfeld Claudio Bernold 220 000 100 220 000 26 919 8.17 18 000

Weinfelden Simon Wolfer 209 599 100 209 599 12 547 16.71 12 000

Amriswil Gabriel Macedo 200 000 100 200 000 15 096 13.25 15 000

Arbon René Walther 198 414 100 198 414 16 268 12.20 16 200

Romanshorn Roger Martin 195 000 100 195 000 11 807 16.52 16 000

Sirnach Beat Schwarz 182 613 100 182 613 8 307 21.98 10 000

Sulgen Andreas Opprecht 178 400 100 178 400 4 146 43.03 10 800

Erlen Thomas Bosshard 175 630 100 175 630 3 994 43.97 7 200

Bischofszell Thomas Weingart 173 400 100 173 400 6 383 27.17 10 000

Münchwilen Nadja Stricker 173 000 100 173 000 6 002 28.82 7 800

Gachnang Roger Jung 171 860 100 171 860 4 729 36.34 6 000

Bussnang Ruedi Zbinden 170 100 100 170 100 2 583 65.85 6 000

Berg Toni Thoma 170 000 100 170 000 3 713 45.79 6 000

Aadorf Matthias Küng 169 000 100 169 000 9 856 17.15 12 000

Wängi Thomas Goldinger 166 400 100 166 400 5 085 32.72 3 600

Tägerwilen Markus Ellenbroek 165 269 100 165 269 5 499 30.05 6 000

Steckborn Moritz Eggenberger 164 000 100 164 000 4 006 40.94 2 160

Ermatingen Urs Tobler 162 716 100 162 716 3 785 42.99 5 000

Kradolf-Schönenberg Heinz Keller 162 500 100 162 500 3 854 42.16 9 600

Müllheim Urs Forster 155 549 100 155 549 3 371 46.14 1 500

Egnach Emil Müller 151 000 100 151 000 5 219 28.93 7 000

Lengwil Ciril Schmidiger 150 436 100 150 436 1 807 83.25 1 550

Bichelsee-Balterswil Christoph Zarth 150 236 100 150 236 3 017 49.80 4 000

Hauptwil-Gottshaus Thomas Allenspach 150 000 100 150 000 2 097 71.53 6 000

Zihlschlacht-Sitterdorf Christian Hinterberger 147 459 100 147 459 2 628 56.11 9 000

Münsterlingen Michael Urech 144 000 80 180 000 3 650 39.45 2 400

Basadingen-Schlattingen Markus Bürgi 139 765 100 139 765 1 914 73.02 0

Rickenbach Michael Bebie 139 000 100 139 000 3 049 45.59 k. A.

Eschlikon Bernhard Braun 138 000 80 172 500 4 866 28.36 0

Matzingen Peter Schellenberg 136 904 80 171 130 3 325 41.17 6 000

Wigoltingen Franca Burkhardt 136 350 100 136 350 2 651 51.43 10 500

Fischingen Alfons Brühwiler 133 142 80 166 428 3 112 42.78 4 800

Salmsach Patrik Forrer 120 000 80 150 000 1 621 74.03 0

Pfyn Karin Grossglauser 117 107 80 146 384 2 239 52.30 4 000

Diessenhofen Markus Birk 116 000 70 165 714 4 122 28.14 0

Hüttwilen Sabina Peter Köstli 115 500 75 154 000 1 755 65.81 2 000

Felben-Wellhausen Ralph Ott 115 200 80 144 000 3 299 34.92 0

Altnau Hans Feuz 113 000 80 141 250 2 336 48.37 6 000

Uttwil Caroline Kürzi-Schmid 111 967 70 159 953 1 860 60.20 7 000

Warth-Weiningen Katharina Aeschbacher 110 375 70 157 679 1 455 75.86 1 200

Hefenhofen Thomas Schnyder 104 129 70 148 756 1 324 78.65 0

Güttingen Urs Rutishauser 100 444 60 167 407 1 874 53.60 6 000

Braunau David Zimmermann 98 000 50 196 000 913 107.34 4 800

Tobel-Tägerschen Rolf Hubmann 94 560 60 157 600 1 729 54.69 2 400

Affeltrangen Käthi Burkard 94 500 70 135 000 2 877 32.85 3 600

Roggwil Kevin Länzlinger 90 000 60 150 000 3 438 26.18 0

Schlatt Marianna Frei 88 442 60 147 403 1 843 47.99 250

Thundorf Daniel Kirchmeier 87 000 50 174 000 1 765 49.29 0

Kesswil Rolf Steiger 84 500 50 169 000 997 84.75 1 000

Salenstein Bruno Lorenzato 81 042 50 162 084 1 492 54.32 3 000

Homburg Andrea Heimberg Müller 79 566 50 159 132 1 591 50.01 0

Bottighofen Marion Sontheim 77 500 50 155 000 2 759 28.09 6 000

Wuppenau Patrick Clesle 77 500 50 155 000 1 205 64.32 3 000

Wäldi Adrian König 76 000 60 126 667 1 165 65.24 2 500

Märstetten Thomas Schärer 75 880 50 151 760 3 043 24.94 k. A.

Birwinken Peter Stern 75 279 50 150 558 1 446 52.06 5 200

Lommis Thomas Engel 74 538 45 165 640 1 342 55.54 0

Langrickenbach Urs Schär 74 250 50 148 500 1 547 48.00 0

Eschenz Pascal Berwert 73 358 50 146 716 1 940 37.81 1 000

Schönholzerswilen Ernst Schärrer 71 535 50 143 070 869 82.32 3 000

Amlikon-Bissegg Thomas Ochs 69 300 50 138 600 1 408 49.22 6 000

Herdern Ulrich Marti 66 000 40 165 000 1 169 56.46 0

Stettfurt Markus Bürgi 64 800 40 162 000 1 298 49.92 3 600

Wagenhausen Roland Tuchschmid 60 000 40 150 000 1 828 32.82 k. A.

Bettwiesen Patrick Marcolin 56 425 37 152 500 1 346 41.92 3 000

Uesslingen-Buch Christof Schweizer 56 000 40 140 000 1 239 45.20 2 000

Gottlieben Bruno Schärer 56 000 40 140 000 354 158.19 0

Mammern Anita Dähler-Engel 45 406 30 151 353 705 64.41 0

Berlingen Ueli Oswald 43 800 30 146 000 937 46.74 3 500

Hüttlingen Peter Maag 42 230 30 140 767 891 47.40 4 000

Raperswilen Gaby Müller 42 000 30 140 000 428 98.13 0

Horn Thierry Kurtzemann 39 253 20 196 265 3 208 12.24 6 000

Neunforn Reto Frehner 39 000 30 130 000 1 159 33.65 1 000

Dozwil Bruno Germann 16 000 40 40 000 717 22.32 4 000

Bürglen Kilian Germann k.A. k.A. k.A. 4 219 k.A. k.A.

Kemmental Raffaella Strähl k.A. k.A. k.A. 2 904 k.A. k.A.

Wilen Michael Gieseck k.A. k.A. k.A. 2 440 k.A. k.A.

Sommeri Priska Rechsteiner k.A. k.A. k.A. 688 k.A. k.A.

Hohentannen Lukas Hoffmann k.A. k.A. k.A. 669 k.A. k.A.

Löhne der Thurgauer Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten
Pensen in Stellenprozent | 100%-Lohn: Umrechnung auf ein 100%-Pensum | Fettungen zeigen Maximal- und Minimalwerte pro
Spalte an (100/0/k. A. wurden nicht gefettet) | ausgegraute Gemeinden: hier liegen keine Lohninformationen vor.

Quelle: Gemeinden/Tabelle: stb

Kilian Germann, Gemeindepräsident
Bürglen. Bild: Mario Testa

Thomas Niederberger, Stadtpräsident
Kreuzlingen. Bild: Andrea Tina Stalder

Löhne bei Thurgauer
Gemeindepräsidien
75 der 80 Thurgauer Gemeinden geben
Auskunft über die Besoldung ihrer Präsidien
und zwei Gemeindevorsteher erläutern, was sie
von Lohntransparenz halten.

«Transparenz gehört zu einem öffentlichen Amt»

«Ich möchte die Steuerzahler
schützen»

«Die Bevölkerung hat ein Anrecht
darauf»


